
Technikschutz Elektronik Photovoltaikanlagen

Photovoltaikanlagen sind jedem Wetter ausgesetzt. 
Die Gefahr eines Schadens an der Photovoltaikanlage ist groß und kann 
teuer werden.

Die passende Lösung
Mit der Elektronikversicherung für Photovoltaikanlagen können Dach- 
oder Fassadenanlagen bis zu einer maximalen Versicherungssumme 
von 250.000 EUR und einem Alter bis maximal zehn Jahren versichert 
werden. Gewählt werden kann zwischen der Klassik- und der Premium- 
Deckung. Versichert sind unvorhergesehen eintretende  Beschädigungen 
oder Zerstörungen, insbesondere durch:

Photovoltaikanlagen 
Sichere Investition in die Umwelttechnologie

Im Dialog
• 

• E-Mail: service@dialog-versicherung.de 

Im Schadenfall
• Telefon: 089 5121-6162  

von Mo. bis Fr. 8–19 Uhr

• E-Mail: schaden@dialog-versicherung.de 

Beitrag berechnen

Versicherte 
Gefahren

Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung

Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler

Anprall oder Absturz eines Flugkörpers, seiner Teile oder seiner Ladung

Brand, Blitzschlag, Explosion, Schwelen, Glimmen, Sengen und Glühen oder Implosion 

Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit oder Vorsatz Dritter (Sabotage, Vandalismus)

Sturm, Frost, Eisgang oder Überschwemmung

Wasser und Feuchtigkeit

Hagel, Schneedruck

Tierverbiss zum Beispiel durch Marder 

Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub oder Plünderung

Telefon:  089  5121-6170  
von Mo. bis Fr. 8–18 Uhr
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Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht: Der Verwendung der Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung kann jederzeit, ganz oder zum Teil, per Post oder E-Mail 
an service@dialog-versicherung.de widersprochen werden. 

In dieser Broschüre können nicht alle Details der Leistungen oder der Schadenregulierung dargestellt werden. Rechtlich verbindlich sind deshalb allein die im Versicherungsvertrag getroffenen 
 Vereinbarungen (z.B. Produktbeschreibung, Versicherungsbedingungen).

Das kann passieren

Kurz nach Inbetriebnahme der Anlage 
kam es zu einem Brand. Aus nicht 
 geklärter Ursache entstand ein Feuer 
an einer in einer Halle installierten 
 Maschine. Das Feuer griff schnell auf 
das Dach über und beschädigte die 
Photovoltaikanlage in erheblichem 
Umfang.

Die Dialog Elektronikversicherung 
für Photovoltaikanlagen kommt 
für die Wiederherstellungskosten 
der versicherten Photovoltaik-
anlage auf.

Durch orkanartige Sturmböen wurden 
einige Module samt Unter konstruktion 
weggerissen. Dadurch kam es zur 
 Unterbrechung der  Stromeinspeisung.

Die Dialog Elektronikversicherung 
für Photovoltaikanlagen kommt 
für die Wiederherstellungskosten 
der beschädigten Module sowie 
für den Unterbrechungsschaden 
auf.

Durch massiven Schneefall wurden 
 einige Module inklusive der Rahmen 
durch Schneedruck und Eis erheblich 
beschädigt.

Die Dialog Elektronikversicherung 
für Photovoltaikanlagen kommt 
für die Wiederherstellungskosten 
der beschädigten Module auf.

Starke Leistungen
Bereits in der Klassik-Deckung enthalten:

• Betriebsunterbrechungsversicherung (= Ausfalldeckung 
für die entgangene Einspeisevergütung) für maximal 
sechs Monate mit maximal 2 EUR je kWp je Tag 
Entschädigung

• Diverse Schadennebenkosten mit jeweils einer 
Versicherungssumme auf Erstes Risiko bis 15.000 EUR

• Sofortiger Reparaturbeginn bis 5.000 EUR

Zusätzlich in der Premium-Deckung enthalten:

• Haftungserweiterung infolge Gebäudeschäden mit einer 
Haftzeit von 12 Monaten

• Baudeckung, Versicherungsschutz besteht unter 
gewissen Voraussetzungen bereits während der Bauzeit

• De- und Remontagekosten aufgrund von Gebäude- 
beschädigungen auf Erstes Risiko bis 5.000 EUR

• Rückwirkungsschäden durch fehlende Einspeisemöglich-
keiten des Stromversorgers. Es gelten bis 5.000 EUR 
Ertragsausfallschäden mitversichert, die durch einen 
Sachschaden am Leitungsnetz, Transformator oder 
sonstigen Einrichtungen, die der Stromabnahme dienen, 
hervorgerufen worden sind, auch ohne dass es zu einem 
Sachschaden an der versicherten Photovoltaikanlage 
gekommen ist

• Feuerlöschkosten und Gebühren auf Erstes Risiko bis 
5.000 EUR

• GAP-Deckung für geleaste/finanzierte Photovoltaik-
anlagen wird gewährt, wenn die Versicherungssumme 
dem Versicherungswert und mindestens der Finanzie-
rungssumme entspricht

• Schadenbedingte Arbeiten an Dächern und Fassaden auf 
Erstes Risiko bis 5.000 EUR

• Diverse Schadennebenkosten mit jeweils einer Versiche-
rungssumme auf Erstes Risiko bis 30.000 EUR


